
1692 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ati orialrates XIII. GP 

Bericht 
des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1515 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem die Straßen
verkehrsordnung 1960 geändert wird 

(5. StVO-Novelle) 

Die Regierungsvorlage einer 5. StVO-Novelle 
dient zunächst der Anpassung der österreichischen 
Rechts,vorschriften auf dem Gebiet der Straßen
polizei an internationale Abkommen, soweit dies 
erforderlich und zweckmäßig ist. 

Darüher hinaus beinhaltet die Regierungsvor
lage im wesentlichen einen erhöhten Schutz für 
Kinder im Straßenverkehr, Erleichterungen für 
stark gehbehinderte Personen, eine gewisse Be
vorzugung des öffentlichen Verkehrs und öffent
liCherDienstleistungen, eine, Regelung für Fuß
gängerzonen und schließlich eine Vereinfachung 
des Verfahrens zur Beseitigung von Verkehrs
hindernissen sowie eine Anpassung an Gegeben
heiten und Erfahrungen der Praxis. 

Der Verkehrsausschuß hat die obgenannte 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 25. April 
1975 in Anwesenheit des Bundesministers für 
Verkehr L a n c erstmalig in Verhandlung gezogen 
und einen Unterausschuß eingesetzt, dem von der 
Sozialistischen Partei österreichs die Abgeordne
ten Alb e r e r, B r e gar t n e r, Ing. Hob 1, 
T r e'i chI und T roll, von der österreichischen 
Volkspartei die Abgeordneten Dr. F i e dl er, 
H i e tl, DDr. K ö n i g und 0 f e n böe k sowie 
von der Freiheitlichen Partei österreichs der Ab
geord~ete Dr. S t i x angehörten. 

,Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 26. Juni 1975 unter Bei
ziehung von Sachverständigen beraten und einen 
neuen Text vorgeschlagen. 

An demselben Tag hat der Verkehrsausschuß 
nach Berichterstattung des Abgeordneten lng. 
Ho b 1 über das El'lgebnis der Beratungen im 
Unterausschuß die Regierungsvorlage in der vom 
Unterausschuß vorgeschlagenen neuen Fassung 

in Anwesenheit des Bundesministers für Verkehr 
L a n c neuerlich in Verhandlung gezogen. In der 
auf den Bericht des Unterausschusses folgenden 
Debatte ergriffen die AbgeordnetenDDi:. K ö
n i g, Kam m e rho f e r, Dt." S t i x und der 
Ausschußobmann Abgeordneter T roll das 
Wort. 

Die Beratungen im Verkehrs ausschuß hatten 
folgendes Ergebnis: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 18. März 1975, V 14/74-16, festgestellt; daß 
die Geschwindigkeitsbeschränkungs-Verordnung, 
BGBl. Nr. 562/73, gesetzwidrig war. Die Fest
stellung des Verfassungsgerichtshofes, daß die ur
sprüngliche Geschwindigkeitsbeschrä.ry.kungs-Ver
ordnung gesetzwidrig war, wurde von diesem im 
wesentlichen damit begründet, daß die Verord
nungsermächtigung des § 43 Abs. 1 StVO. 1960 
keine geeignete Grundlage für eine allgemeine 
Geschwindigkeitsbeschränkung ,darstelle. Eine 
solche Regelung könne im Hinblick auf den im 
§ 20 Abs. 1 StVO enthaltenen Grundsatz der 
freien Wahl der Geschwindigkeit nur vom Ge
setzgeb.er oder auf Grund einer besonderen ge
setzlichen Ermächtigung; wie sie derzeit im § 20 
Abs. 3 StVO enthalten ist, getroffen werden. 

Um die derzeit geltende allgemeine Geschwin
digkeitsbeschränkung für Freilandstraßen, die sich 
ohne Zweifel bewährt und eine deutliche Senkung 
der Zahl der Straßenverkehrsunfälle, insbesondere 
aber eine Verringerung der Schwere der Unfalls
folgen gebracht hat, in einwandfreier Weise ge
setzlich zu fundieren, soll mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf diese allgemeine Geschwindigkeits
beschränkung im Gesetz selbst verankert werden. 

Bei der Abstimmung hat der Ausschuß den 
Gesetzentwurf in der vom Unterausschuß vor
geschlagenen Fassung einstimmig angenommen. 

Der nunmehrige Gesetzestext' - wie' er vom 
VerkehrsaussChuß angenommen wurde - ist 
diesem Bericht beig.edruckt. 
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2 1692 der Beilagen 

Feirier hat der Ausschuß den von den Abge
ordneten DDr. K ön i g, T roll, Dr. S ti x und 
Genossen beantragten und dem Berichte ange
schlossenen Entschließungsantrag mit Stimmen
einhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ver
kehrsausschuß somit den A n t rag, der National
rat wolle 

Alberer 
Berichterstatter 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit 
dem die Straßenverkehrsordnung 1960 ge,.. 

ändert wird (5. StVO-NoveIIe) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. 
Nr. 159, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 204/1964, 229/1965, 209/1969, 274/1971 und 
21/1974 und der Kundmachungen BGBl. Nr. 228/ 
1963, 163/1968 und 405/1973 wird wie folgt ge-
ändert: -

1. § 20 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Sofern die Behörde nicht eine geringere 
Höchstgeschwindigkeit erläßt (§ 43 Abs. 1) oder 
eine höhere Geschwindigkeit erlaubt (§ 43 Abs. 4), 
darf der Lenker eines Fahrzeuges im Ortsgebiet 

1. .dem a n g e s chI 0 S5 e n enG e s etz
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen und 

2. die bei g e d r u c k teE n t s chI i e ß u n g 
annehmen. 

Wien, am 26. Juni 1975 

Troll 
Obmann 

nich~ schneller als 50 km/h, auf Autobahnen nicht 
schneller als 130 km/h und auf den Ubrigen Frei
landstraßen nicht schneller als 100 km/h fahren." 

2. § 43 Abs. 4 hat zu lauten: 

,;(4) Wenn es die Leichtigkeit und Flüssigkeii: 
des Verkehrs erfordert und aus Gründen der 
Sicherheit des Verkehrs keine Bedenken dagegen 
bestehen, hat die Behörde durch Verordnung 
die gemäß § 20 Abs. 2 erlaubten Höchstge
schwindigkeiten zu erhöhen." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit L August 1975 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Verkehr betraut, so
weit die VoHziehung nicht den Ländern zusteht 
und insoweit den Landesregierungen ~bliegt. 

Entschließung 

Der Bundesminister für Verkehr wird ersucht, 
gemäß § 43 Abs. 3 lit. a Straßenverkehrsordnung 
jene Straßen, die nach dem Bundesstraßengesetz 
als Schnellstraßen bezeichnet sind, aber sich nicht 
mit anderen Straßen in derselben Ebene über
schneiden und getrennte Richtungsfahrbahnen 
(insbesondere auch mit Sicherungen gegen das 
überfahren) sowie besondere Anschlußstellen für 
die Zu- und Abfahrt aufweisen, auch in Zukunft 
zu Autobahnen zu erklären, und darauf hinzu
wirken, daß von der Ermächtigung nach § 43 

Abs. 4 Straßenverkehrsordnung Gebrauch ge
macht wird, wenn zufolge der zugrundegelegten 
Entwurfsgeschwindigkeit keine Bedenken aus 
Gründen der Sicherheit des Verkehrs bestehen. 

Der Bundesminister für Verkehr wird weiters 
ersucht, im Zusammenhang mit der Geschwin
digkeitsbegrenzung die Auswirkungen auf Frei
landstraßen, insbesondere auf Autobahnen zu 
untersuchen und dem Nationalrat darüber zu 
berichten. 
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